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Säule 3a: Vorsorge für Erwerbstätige 
auch nach Erreichen des Rentenalters

Bern, 17.10.2007 - Zur Förderung der Arbeitsmarktbeteiligung 
älterer Arbeitnehmender hat der Bundesrat beschlossen, dass 
Frauen und Männer, die über das ordentliche Rentenalter hinaus 
erwerbstätig sind, den Bezug der Altersleistung der Säule 3a bis 
zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit aufschieben können. Diese Auf-
schubsmöglichkeit gilt für maximal 5 Jahre. Solange sie erwerbs-
tätig bleiben, sollen sie auch über das AHV-Rentenalter hinaus bis 
zu maximal 5 Jahren steuerbegünstigt in der Säule 3a vorsorgen 
können. Der Bundesrat hat die Verordnung über die steuerliche 
Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen 
(BVV3) entsprechend angepasst. Die Änderungen treten per  
1. Januar 2008 in Kraft.

Mit der beschlossenen Massnahme soll vermieden werden, dass 
Personen bei Erreichen des ordentlichen Rentenalters die 3a-Al-
tersleistung beziehen müssen. Entsprechend sollen Personen, die 
über das ordentliche AHV-Rentenalter hinaus erwerbstätig sind, 
auch über dieses Alter hinaus in der Säule 3a steuerbegünstigt 
vorsorgen können. Für sie besteht die Abzugsmöglichkeit neu  
5 Jahre über das ordentliche AHV-Rentenalter hinaus. Dies soll sie 
zur Weiterarbeit motivieren.
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Erläuterungen zu den Änderungen der 
BVV3 auf den 1. Januar 2008

Artikel 3 Abs. 1 (Ausrichtung der Leistungen)

Im Rahmen der Massnahmen zur Förderung der Arbeitsmarkt-
beteiligung älterer Arbeitnehmer soll vermieden werden, dass in 
Zukunft Personen bei Erreichen des ordentlichen Rentenalters 
automatisch zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit gedrängt werden. 
Es ist daher sinnvoll, auch in der Säule 3a entsprechende Anpas-
sungen vorzunehmen.
Personen, welche die Erwerbstätigkeit weiter führen, sollen auch 
den Bezug der Altersleistung der Säule 3a bis zum Ende der Er-
werbstätigkeit, höchstens aber bis 5 Jahre über das ordentliche 
AHV-Rentenalter aufschieben können. Diese Regelung steht dann 
im Einklang mit derjenigen der Freizügigkeitsverordnung (vgl. Art. 
16 der FZV) und der Aufschubsmöglichkeit in der 1. Säule (vgl. 
Art. 39 AHVG).

Artikel 7 Abs. 3 und 4 (Abzugsberechtigung für Beiträge)

Absatz 3: Personen, die über das ordentliche AHV-Rentenalter 
hinaus erwerbstätig sind, sollen in der Säule 3a auch über dieses 
Alter hinaus steuerbegünstigt vorsorgen können. Die Abzugs-
berechtigung besteht nach Absatz 1 nur für erwerbstätige Per-
sonen. Absatz 3 öffnet die Abzugsmöglichkeit nun neu 5 Jahre 
über das ordentliche AHV-Rentenalter hinaus. Dieser Zeitraum 
von 5 Jahren entspricht auch der Aufschubsmöglichkeit für die 
Altersleistung der 1. Säule, der Altersleistung der Freizügigkeits-
einrichtungen der 2. Säule und nun auch der Altersleistung der 
Säule 3a (vgl. Erläuterung zu Art. 3 Abs. 1).

Absatz 4: Da nun die Möglichkeit besteht, über das ordentliche 
Rentenalter hinaus bis zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit weiter 
Beiträge einzuzahlen, muss Absatz 4 entsprechend angepasst 
werden.


